
ANHANG – Meinungsstand in Literatur und Rechtsprech ung:  

In der Literatur und in der Rechtsprechung ist die Frage der Verfassungskonformität von 

Leistungskürzungen nach §§ 31 ff. SGB II bzw. die Möglichkeit der verfassungskonformen 

Auslegung und Anwendung der einzelnen Sanktionstatbestände z.T. heftig umstritten. 

 

1. Grundsätzliche Kritik an Leistungskürzungen nach  dem SGB II  

Sanktionen werden von Juristen, Sozialarbeitern und Politikern verschiedener Parteien seit 

Jahren zum Teil aufs Heftigste kritisiert. Sie werden in erster Linie für politisch verfehlt bzw. 

nicht sachdienlich gehalten: 

Vgl. nur Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, Sanktionen im SGB II - Unter dem 

Existenzminimum, IAB-Kurzbericht 10/2010; Bündnis für ein 

Sanktionsmoratorium: 

http://www.sanktionsmoratorium.de/pdfs/aufruf_lang_web.pdf; 

Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Reform der Sanktionen im SGB II, 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 11.6.2013, DV 26/12 AF 

III; Ames, Anne, Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II, 

2009, S. 12 ff.; Grießmeier, Nicolas, Der disziplinierende Staat, 2012, S. 40 ff.; 

Niedersachsen kündigt Bundesratsinitiative zum Sanktionsstopp an: 

http://www.paz-online.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/ 

Niedersachsen-fordert-Stopp-von-Hartz-IV-Strafen; Antrag der LINKEN 

auf Abschaffung der Sanktionen: 

dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/051/1705174.pdf; Position der GRÜNEN: 

http://www.gruene-

bundestag.de/parlament/bundestagsreden/2013/april/hartz-iv-

sanktionen_ ID_4388231.html. (Links abgerufen am 12.7.2013) 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 9.2.2010 wurde in der 

rechtswissenschaftlichen Literatur auf die verfassungsrechtliche Problematik von Sanktionen 

im SGB II hingewiesen. 

So bemerkte Rixen  als Reaktion auf die BVerfG-Entscheidung: 

„Trotz der vergleichsweise knapp bemessenen Zeit empfiehlt es sich für den Gesetzgeber zu 

prüfen, ob die Absenkungsregeln des § 31 SGB II dem Grundrecht auf Gewährleistung des 

menschenwürdigen Existenzminimums standhalten.“ [Hervorh. d. Verf.] 

Rixen, in: SGb 2010, 240-245 (245); vgl. derselbe in: Fordern oder Fördern? 

Rechtliche Grenzen der Arbeitsmarktpolitik durch Sanktionen, in: Transmission 05, 

2011, Wege aus dem Abseits: Sanktionen und Anreize in der Sozialpolitik, S. 32 ff. 

(51). 

Er stellte die Frage: „Darf die Sanktion so weit gehen, dass das Existenzminimum nicht mehr 



gesichert ist?“ [...] Wenn aber die Leistungen durch eine Sanktion nach § 31 SGB II ‚auf Null` 

abgesenkt werden, dann ist evident nichts mehr da, dann ist das Existenzminimum nicht 

beziehungsweise kaum noch gesichert; sieht man einmal davon ab, dass der 

Leistungsträger nach Ermessen noch bestimmte Leistungen erbringen kann, etwa bei den 

unter 25-Jährigen für Unterkunft und Heizung.“ 

Rixen, Stephan, in: Fordern oder Fördern? Rechtliche Grenzen der 

Arbeitsmarktpolitik durch Sanktionen, in: Transmission 05, 2011, Wege aus dem 

Abseits: Sanktionen und Anreize in der Sozialpolitik, S. 32 ff. (51 f.) 

Angermeier  kommentierte das Urteil des Bundesozialgerichts vom 9.11.2010 vor dem 

Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit folgenden Worten: 

„Die Aussage des BSG, es bedürfe in einem Fall der Absenkung bzw. Minderung des 

Arbeitslosengeld II wie hier für vier Monate um 20 v. H. bzw. 30 v. H. der maßgebenden 

Regelleistung keiner weiteren Prüfung eines Verstoßes gegen verfassungsrechtliche 

Normen, wenn der Grundsicherungsträger zeitgerecht ergänzende Sachleistungen in 

angemessenem Umfang angeboten habe, die von den Hilfebedürftigen auch in Anspruch 

genommen worden seien, wird dem Grundrecht auf Gewährleistung eines 

menschenwürdigen Existenzminimums (Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG) 

womöglich nicht gerecht. [...] Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit kommen nicht umhin, 

sich ihrer Bindung an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3 GG) bewusst zu werden und 

gewissenhaft zu prüfen, ob in einem bei ihnen anhängigen Verfahren, bei dem die §§ 31 ff. 

SGB II eine Rolle spielen, nicht eine Vorlage an das BVerfG (Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG) 

angezeigt ist.“ [Hervorh. d. Verf.] 

Angermeier, Anmerkung zu Urteil des BSG vom 9.11.2010 - B 4 AS 27/10 R, in: 

jurisPR-SozR 6/2012 Anm. 2. 

In der rechtswissenschaftlichen Literatur sind diverse Versuche unternommen worden, die 

Verfassungswidrigkeit der Sanktionsregelungen im Detail zu belegen. 

Vgl. z. B. Däubler: Absenkung und Entzug des ALG II – ein Lehrstück zur 

Verfassungsferne des Gesetzgebers, in: info also, 2/2005, S. 51 ff.; RA Mundt, 

Hartz IV – Rechtsprobleme des SGB II und seiner Anwendung, Expertise im 

Auftrag der Bundestagsfraktion DIE LINKE, 2008, S. 25 ff. 

Grießmeier  forderte bereits 2009 aufgrund eines Verstoßes gegen „Art. 20 in Verbindung mit 

Art. 1 Soziokulturelles Existenzminimum“ eine entsprechende Verfassungsbeschwerde: 

Vgl. Grießmeier, Der disziplinierende Staat, S. 62 ff. 

Neškovi ć/Erdem  formulieren grundsätzliche verfassungsrechtliche Kritik am bestehenden 

System der Sanktionen nach den §§ 31 ff. SGB II. Ausgehend von der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 9.2.2010, halten sie jede Kürzung der Regelsätze durch die 

Verwaltung für einen unzulässigen Eingriff in das (durch den Gesetzgeber mit dem RBEG 

konkretisierte) Grundrecht auf Zusicherung des menschenwürdigen Existenzminimums: 



Nešković/Erdem, Zur Verfassungswidrigkeit von Sanktionen bei Hartz IV – 

Zugleich eine Kritik am Bundesverfassungsgericht, in: SGb 2012, S. 134 ff.; 

dieselben, Für eine verfassungsrechtliche Diskussion über die Menschenwürde von 

Hartz-IV-Betroffenen, in: SGb 2012, 326 ff. 

2. Die Rechtsprechung zu § 1 a AsylbLG  

Dieser verfassungsrechtlichen Argumentation sind infolge der Entscheidung des BVerfG vom 

18.7.2012 nicht nur Teile der Literatur,  

vgl. Classen/Kanalan, Verfassungsmäßigkeit des Asylbewerberleistungsgesetzes, 

in: info also 06/2010, S. 243 – 249, 

sondern auch eine Reihe von Sozialgerichten und Landessozialgerichten gefolgt – im 

Bereich der Sanktionen im Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a AsylbLG). 

Im Anschluss an das SG Altenburg , S 21 AY 3362/12 ER und das SG Lüneburg , S 26 AY 

4/11, hat das Sozialgericht Düsseldorf  am 19.11.2012 erkannt:  

„Die nicht zu unterschreitende Grenze einer Anspruchseinschränkung ist [...] das 

verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum gem. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 

GG zur Führung eines menschenwürdigenden Lebens [...] Dies gilt ebenfalls für das 

soziokulturelle Existenzminimum.“ [Hervorh. d. Verf.] 

SG Düsseldorf, Beschluss vom 19.11.2012, S 17 AY 81/12 ER, juris Rn. 10. 

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen  hat am 24.4.2013 ausgeführt, die nähere 

Charakterisierung des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums durch das BVerfG erscheine „in einer Weise unmissverständlich und 

insbesondere vorbehalt- bzw. bedingungslos (vgl. o.), dass für Leistungsabsenkungen auf 

ein Niveau unterhalb von das Existenzminimum sichernden Leistungen kein Raum bleibt […] 

Denn bietet Art. 1 Abs. 1 i.Vm. Art. 20 Abs. 1 GG - so ausdrücklich das BVerfG (vgl. a.a.O. 

Rn. 90 und 129) - eine einheitliche grundrechtliche Garantie auf die zur Wahrung eines 

menschenwürdigen Existenzminimums notwendigen materiellen Voraussetzungen, so lässt 

dies keinen Raum für eine Reduzierung des Grundrechts auf einen Kernbereich der 

physischen Existenz. [...] Auch ein weiter Gestaltungsspielraums erlaubt jedoch nicht eine 

Leistungsgewährung unterhalb des vom Gesetzgeber selbst als derzeit anzuerkennen 

festgelegten Existenzminimums.“ [Hervorh. d. Verf.] 

Landessozialgericht NRW, L 20 AY 153/12 B ER, 24.4.2013, Rn. 53 ff. 

Eine beachtliche Anzahl von Sozial- und Landessozialgerichten  wenden mittlerweile die 

Vorschrift des § 1a AsylbLG (Leistungskürzung aufgrund missbräuchlicher Einreise oder 

mangelnder Mitwirkung an aufenthaltsbeendenden Maßnahmen) – durch eine dort mögliche 

„verfassungskonforme Auslegung“ – de facto nicht mehr an. Einige geben bereits im 

einstweiligen Rechtsschutz (!) den Klägern Recht und halten eine Kürzung „nach § 1a 

AsylbLG auf ein Niveau unterhalb des Existenzminimums“ für unzulässig oder halten die 

Zulässigkeit zumindest für offen: 



vgl. LSG NRW, L 20 AY 153/12 B ER, 24.4.2013, Rn. 45, 53 mit Verweis auf LSG 

Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 6.2.2013 - L 15 AY 2/13 B ER; SG Lüneburg, 

Beschluss vom 13.12.2012 - S 26 AY 26/12; SG Düsseldorf, Beschluss vom 

19.11.2012 - S 17 AY 81/12 ER; SG Altenburg, Beschluss vom 11.10.2012 - S 21 

AY 3362/12 ER; SG Köln, Beschluss vom 25.1.2013 - S 21 AY 6/13 ER; SG 

Leipzig, Beschluss vom 20.12.2012 - S 5 AY 55/12 ER; SG Gelsenkirchen, 

Beschluss vom 21.1.2013 - S 32 AY 120/12; SG Magdeburg, Beschluss vom 

24.1.2013 - S 22 AY 25/12 ER; SG Stade, Beschluss vom 28.1.2012 - S 19 AY 

59/12 ER; SG Würzung, Beschluss vom 1.2.2013 - S 18 AY 1/13 ER. 

 

3. Die Rechtsprechung zu §§ 31 ff. SGB II  

Im Bereich des SGB II ist bislang keine solche Reaktion infolge des Urteils des 

Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz zu verzeichnen. Allerdings 

erscheint dort eine vergleichbare verfassungskonforme Auslegung der §§ 31 ff. SGB II auch 

nicht möglich. 

Zur Unmöglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung s. Vorlageantrag unter 

3. 

Einige Sozialgerichte  und Landessozialgerichte  halten jedoch die Sanktionierung um 100 

% für verfassungswidrig, wenn dadurch das „physische Existenzminimum des 

Hilfebedürftigen nicht mehr gesichert ist und der Grundsicherungsträger nicht zugleich 

ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen gewährt“: 

so SG Berlin vom 19.8.2009 – S 26 AS 5380/09, juris Rn. 29 f., im Anschluss an 

Landessozialgericht Berlin 10. Senat vom 16. Dezember 2008 - L 10 B 2154/08 

AS ER-, Rn. 10); vgl. auch LSG Niedersachsen, Beschluss vom 21.4.2010 – L 13 

AS 100/10 B ER, Rn. 7 f.  

Von den meisten Sozialgerichten werden die §§ 31 ff. SGB II indes schlicht ohne Erörterung 

angewendet, d. h. offenbar für verfassungsrechtlich unproblematisch erachtet. Eine nähere 

Begründung und entsprechend eine argumentative Auseinandersetzung mit der 

vorgebrachten verfassungsrechtlichen Kritik erfolgt dabei meist nicht. 

Auch das Bundessozialgericht  sah jedenfalls bis 2010 keine Bedenken bei der Anwendung 

von Sanktionen, wenn Sachleistungen angeboten worden sind und von diesen auch 

tatsächlich Gebrauch gemacht worden ist. Entsprechend hat es die Entscheidung für 

entbehrlich gehalten, ob die bestehenden Sanktionsmöglichkeiten „als ein dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns genügender Ausdruck der verfassungsrechtlich 

bestehenden Selbsthilfeobliegenheit als Kehrseite der Gewährleistungspflicht des Staates 

anzusehen sind.“ 

BSG, Urteil vom 9.11.2010 – B 4 AS 27/10 R, juris Rn. 34. 

 



4. Grundsätzliche Befürwortung der Sanktionstatbest ände 

Diejenigen Teile der rechtswissenschaftlichen Literatur, die Sanktionen für grundsätzlich 

zulässig erachten, fassen diese als Mitwirkungsobliegenheiten auf, bei deren Nichterfüllung 

eine Verkürzung des regulären Leistungsanspruchs trotz der Unverfügbarkeit des 

Grundrechts für zulässig erachtet wird: 

vgl. Knickrehm, Arbeitsmarktpolitik und Sanktionen im SGB II und SGB III - 

Entwicklung, Auswirkungen und Wirkungen, ArbuR 2011, 237, 239; Lauterbach, 

ZFSH/SGB 2011, 584; Burkiczak, in: Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching, 

Beck'scher Online Kommentar, Stand: 1.12.2012, § 31 a, Rn. 12 f; Berlit, Das 

neue Sanktionensystem, ZFSH/SGB 2006, S. 15. 

Der sanktionierte Hilfebedürftige wird danach als vermindert schutzwürdig angesehen. 

Entsprechend stellt sich auch ein zeitweilig "hinreichend begründeter vollständiger Verzicht 

auf Versorgung" nicht einmal als ermessensfehlerhaft dar. 

Vgl. Burkiczak, in: Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching, Beck'scher Online 

Kommentar, Stand: 1.12.2012, § 31a SGB II, Rn. 13. 

Zugleich wird laut Burkiczak durch § 31 a Abs. 3 S. 1 SGB II angeblich sichergestellt, dass 

die „letzte Grundversorgung“ erhalten bleibe, so dass der erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte nicht in seiner Existenz gefährdet werde: 

Burkiczak, in: Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching, Beck'scher Online Kommentar, 

Stand: 1.12.2012, § 31 a SGB II, Rn. 12. 

Ähnlich wie Burkiczak äußert der überwiegende Teil der grundsätzlichen 

Sanktionsbefürworter zugleich verfassungsrechtliche Kritik an der konkreten gesetzlichen 

Ausgestaltung und schränkt ihre Auffassung von der Zulässigkeit von Sanktionen somit 

selbst wieder ein. 

 

5. Eingeschränkte Kritik an den gegenwärtigen Sankt ionsregelungen  

Ein großer Teil der Literatur hält Sanktionen mit Einschränkungen für zulässig, wobei die 

geltende Rechtslage häufig als verfassungsrechtlich problematisch bezeichnet wird. 

Insbesondere wird dabei mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz argumentiert. 

So hält z. B. Lauterbach  das Entfallen der Bedarfe nach § 22 SGB II für bedenklich: 

Lauterbach, Verfassungsrechtliche Probleme der Sanktionen im 

Grundsicherungsrecht, ZFSH/SGB 2011, S. 585. 

Auch hält er die Verhängung einer Sanktion von 60 % bzw. 100 % ohne die Gewährung von 

Sachleistungen für in der Regel unverhältnismäßig, wenn eine angemessene 

Lebensmittelversorgung anderweitig nicht gewährleistet ist: 

vgl. Lauterbach, in: Gagel, SGB II, 48. Ergänzungslieferung 2013, § 31, Rn. 2. 



Zudem kritisiert er die „Funktion einer `Strafnorm` mit generalpräventivem Charakter“ und 

sieht in den starren Rechtsfolgen der Sanktionsnormen einen Konflikt mit dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: 

Lauterbach, Verfassungsrechtliche Probleme der Sanktionen im 

Grundsicherungsrecht, ZFSH/SGB 2011, 584, 586. 

Berlit, der Leistungskürzungen grundsätzlich für verfassungsrechtlich zulässig hält, schränkt 

in gleichem Atemzug ein: 

„Dies bedeutet [...] nicht, dass das geltende Sanktionssystem in all seinen Ausformungen 

verfassungsrechtlich unbedenklich ist. [...] Der Gesetzgeber darf auch bei grob 

pflichtwidrigem Handeln den Leistungsberechtigten nicht in eine Situation bringen, in der das 

physische Existenzminimum aktuell nicht gewährleistet ist und der Leistungsberechtigte auch 

sonst keine Chance hat, sich die hierfür erforderlichen Mittel legal kurzfristig anderweitig zu 

beschaffen.“ [Hervorh. d. Verf.] 

Berlit, Minderung der verfügbaren Mittel – Sanktionen und Aufrechnung im SGB II, 

ZFSH/SGB 2012, 562 ff. (567), 

Schnath  vertritt die Auffassung, dass zumindest „das zum Überleben Notwendige sicher zu 

stellen ist“ und ein Sanktionsregime, welches das Überlebensnotwendige – auch zeitweise – 

nicht sichert, verfassungswidrig  sei: 

Schnath, Das neue Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums, NZS 2010, S. 301.  

Herold-Tews  hält es für problematisch, dass § 31a SGB II keine Härteregelungen vorsieht: 

Herold-Tews, in: Löns/Herold-Tews, SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende, 

3. Auflage, 2011, § 31 a, Rn. 27.  

Hirschboeck  formuliert hinsichtlich einer vollständigen Leistungsstreichung 

verfassungsrechtliche Bedenken: 

Hirschboeck, Sozialhilfemissbrauch in Deutschland aus juristischer Sicht, 2004, 

S. 114 f. 

Sonnhoff  hält einen Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip für möglich, wenn eine 

Sanktion von 100 % über drei Monate verhängt werden könnte. Dabei sei besonders 

problematisch, dass auch die Kosten für Unterkunft entfallen.  

Sonnhoff, in: Radüge, jurisPK-SGB II, 3. Auflage, 2012, § 31 a, Rn. 25.  

Berlit  führt aus, dass Zeitdauer und Umfang der Minderung zu unflexibel seien: 

Berlit, in: Münder, LPK-SGB II, § 31 a, Rn. 5. 

Ähnlich wird argumentiert, dass die sachbearbeitende Person derzeit keine Möglichkeit 

habe, auf besondere Härten im Einzelfall einzugehen.  



Vgl. hierzu: Loose, Sanktionierung von Pflicht und Obliegenheitsverletzungen im 

Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende, ZFSH/SGB 2010, S. 345.  

Auch nach Lauterbach widerspricht „die Starrheit des Sanktionsmechanismus“ dem Ziel der 

Aktivierung und gebe den Regelungen „Strafcharakter“: 

Lauterbach, in: Gagel, SGB II, 48. Ergänzungslieferung 2013, § 31, Rn. 1. 

Köpp/Richers  halten das Antragserfordernis und das Ermessen der Verwaltung bei der 

Sachleistungsvergabe für verfassungsrechtlich problematisch und befürworten zudem eine 

Sachleistungsgewährung, die den Betroffenen zum einen die Möglichkeit von Alternativen 

gewährt und zum anderen keine diskriminierende Wirkung entfaltet.  

Köpp/Richers, Wer nicht arbeitet, soll dennoch essen, DÖV 2010, S. 1000. 

 

6. Argumentationsmuster Aufspaltung des Existenzmin imums  

Bei der verfassungsrechtlichen Begründung und Argumentation für die grundsätzliche 

Zulässigkeit von Sanktionen nach § 31 ff. SGB II erfolgt in der Fachliteratur meist eine 

weitergehende Aufteilung des Existenzminimums. Dabei wird ein Kernbereich des 

Existenzminimums ausgemacht, meist als „physisches Existenzminimum“ bezeichnet. 

Burkiczak - BeckOK, SGB II § 31a Rn. 12; Berlit, info also 2011 Heft 2, 53, 54 f.; 

vgl. bereits BSG vom 22.4.2008 - B 1 KR 10/07, juris Rn. 31. Auch bezeichnet als 

„Menschenwürdesockel“ (Richers, Dominik/Köpp, Matthias, Wer nicht arbeitet, soll 

dennoch essen, DÖV 2010, 997, 1001) oder „absolutes Existenzminimum“ 

(Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zur öffentlichen Anhörung des 

Ausschusses für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages vom 6.6.2011, 

Nr. 3). 

Lediglich dieser „Kern“ des Existenzminimums wird als unverfügbar angesehen. 

Vgl. Burkiczak - BeckOK, SGB II § 31a Rn. 12 f.; Berlit, info also 2011 Heft 2, 53, 

54 f.; Richers/Köpp, DÖV 2010, 997, 1000 f.; Lauterbach, ZFSH/SGB 2011, 584, 

585.  

Bezüglich des über das physische Überleben hinaus Erforderlichen wird dem Gesetzgeber 

die Möglichkeit zuerkannt, Leistungen gar nicht zu gewähren oder an Obliegenheiten zu 

knüpfen, solange dies nur verhältnismäßig geschehe.  

So ist etwa Burkiczak  der Auffassung, bei Leistungsminderungen bis zu 30 % bedürfe es 

einer Kompensation durch Sachleistungen nicht, weil „insofern das physische 

Existenzminimum nicht betroffen“ sei – eine solche Absenkung wirke sich „nur auf die 

Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus“.  

Burkiczak - BeckOK, SGB II § 31a Rn. 12 f. 

Ähnlich argumentiert Lauterbach , nach dem „im Einzelfall nicht das für die physische 

Existenz des Menschen unerlässliche Maß der staatlichen Leistungsgewährung“ 



unterschritten werden dürfe: 

Lauterbach, ZFSH/SGB 2011, 584, 585. 

Davilla  ist der Ansicht, „aus der Tatsache, dass die Höhe der Regelleistung nicht 

verfassungswidrig ist“, ergäbe sich „die weiterhin bestehende Möglichkeit der Absenkung der 

Leistungen“, soweit sie den „Kern des Existenzminimums nicht beeinträchtigen“.  

Davilla, SGb 2010, 557, 559. 

Und Richers/Köpp  halten das Grundrecht für in seinem „Randbereich (erweitertes 

Existenzminimum) der Abwägung mit anderen Verfassungsgütern zugänglich – und damit 

auch prinzipiell bedingbar“. 

Richers/Köpp, DÖV 2010, 997, 1001. 

Sie weisen gleichzeitig aber darauf hin, dass schon bei einer Kürzung des 

Leistungsanspruchs um 30 % die physische Existenz einen Menschen gefährdet sein kann: 

Vgl. Richers/Köpp, DÖV 2010, 997, 1003 f. 

Bei dieser Aufteilung in einen verfügbaren Außenbereich und einen unverfügbaren 

Kernbereich wird die Wertung des Bundesverfassungsgerichts verkannt, nach der der 

verfassungsrechtliche Leistungsanspruch das „gesamte Existenzminimum“ durch eine 

„einheitliche grundrechtliche Garantie“ gewährleistet, die neben der physischen Existenz des 

Menschen auch die Sicherung der „Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher 

Beziehungen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und 

politischen Leben umfasst“. 

BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010, Abs.-Nr. 135. 

Der gesetzliche Leistungsanspruch muss „stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf 

jedes individuellen Grundrechtsträgers“ decken. [Hervorh. d. Verf.] 

BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010, Abs.-Nr. 137. 

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen  ist der Aufspaltung des Existenzminimums 

erst kürzlich argumentativ entgegen getreten: 

„Eine derartige Aufspaltung des Existenzminimums in einen unantastbaren physischen 

Kernbereich und einen ganz oder teilweise vernachlässigungsfähigen gesellschaftlich-

kulturellen Teilhabebereich ist jedoch mit dem einheitlichen Gewährleistungsumfang des 

Grundrechts unvereinbar. Denn bietet Art. 1 Abs. 1 i.Vm. Art. 20 Abs. 1 GG - so ausdrücklich 

das BVerfG (vgl. a.a.O. Rn. 90 und 129) - eine einheitliche grundrechtliche Garantie auf die 

zur Wahrung eines menschenwürdigen Existenzminimums notwendigen materiellen 

Voraussetzungen, so lässt dies keinen Raum für eine Reduzierung des Grundrechts auf 

einen Kernbereich der physischen Existenz. Das Minimum für die Existenz bezeichnet 

vielmehr bereits denklogisch einen nicht unterschreitbaren Kern. Der gesamte 

Leistungsumfang des Existenzminimums muss somit zugleich sein Mindestinhalt sein (so 

auch Neskovic/Erdem, Zur Verfassungswidrigkeit von Sanktionen bei Hartz IV - Zugleich 



eine Kritik am Bundesverfassungsgericht, in SGb 2012, S. 134 ff., 137), der ,in jedem Fall 

und zu jeder Zeit` gewährleistet sein muss.“ [Hervorh. d. Verf.] 

Landessozialgericht NRW, L 20 AY 153/12 B ER, 24.4.2013, Rn. 55. 

 

 


	Meinungsstand in Literatur und Rechtsprechung
	1. Grundsätzliche Kritik an Leistungskürzungen nach dem SGB II
	2. Die Rechtsprechung zu § 1 a AsylbLG
	3. Die Rechtsprechung zu §§ 31 ff. SGB II
	4. Grundsätzliche Befürwortung der Sanktionstatbestände
	5. Eingeschränkte Kritik an den gegenwärtigen Sanktionsregelungen
	6. Argumentationsmuster Aufspaltung des Existenzminimums


